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1. Einleitung.steil 

Es mag etwas eigenartig erscheinen, in diesem Themenheft einen Beitrag über 
das vormoderne Japan zu platzieren. Die Vorstellung, es könne bereits im klas­
sischen und mittelalterüchen Japan Ansätze von staatlicher Säkula.rität bzw. 
eine klare konzeptuelle Differenz zwischen einer Wertsphäre der Politik und 
einer Wertsphäre der Religion gegeben haben, wird zumindest all jene ver­
wundern, die mit Max Weber das vormoderne Ostasien als einen großen 
„Zaubergarten" betrachten. Ich hoffe im Folgenden zeigen zu können, dass die 
Differenzierung zwischen politischen und religiösen Wertsphären, Hand­
lungsräumen oder Praxisfeldern kein exklusives Signum der „westlichen Mo­
derne" ist, sondern bereits in vormodernen außereuropäischen Gesellschaften 
vorfindbar ist, womit das „Böckenförde-Diktum" und seine Umkehrung auch 
auf diese Kontexte anwendbar wäre. 

1. Theoretischer Ansatz und Begriffsklärung 

Worüber reden wir, wenn wir über das Verhältnis Religion - Politik sprechen? 
Meistens denkt man dabei wohl an die Beziehung zwischen religiösen und 
staatlichen Institutionen. Das ist der gängige Ansatz, birgt aber die Gefahr, 
sich in historischen Einzelproblemen zu verlieren. Die Gefahr mangelnder 
theoretischer Anschlussfähigkeit erhöht sich noch, wenn die Fallbeispiele aus 
Sicht der Leser recht „exotisch" sind, was bei meinem Beitrag im Kontext die­
ses Sammelbandes der Fall sein dürfte. Für eine systematisch vergleichende 
Wissenschaft ist aber ein hohes Abstraktionsniveau nötig, um Theorien von 
größerer Reichweite formulieren zu können. Ich wähle daher hier den wegen 
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14 Christoph Kleine 

seines Abstraktionsniveaus berüchtigten, aber eben auch hoch anschlussfähi­
gen systemtheoreti eben Ansatz Niklas Luhmanns, um das VerhäJtnis von Re­
ligion und Staat im mittelalterlichen Japan zu diskutieren, wobei mit Luhmann 
einstweilen „Staat" als die simplifizierende interne Selbstbeschreibung (Refle­
xion) des politischen Systems1 definiert sei. 

Ich werde hier also über die Beziehung zwischen zwei sozialen Systemen 
sprechen, nämlich zwischen dem Religionssystem und dem politischen System 
- man könnte natürlich ebenso unter leicht varüerenden Gesichtspunkten von 
Handlungsräumen, Praxisfeldern, Wert phären oder Lebensordnungen spre­
chen. Ich gehe zwar davon aus, dass der Großteil der Leser_innen mit den 
Grundbegriffen der Luhmann'schen Systemtheorie vertraut ist, aber ein paar 
Dinge sollten vorab vielleicht doch geklärt werden, um Missverständnisse zu 
vermeiden. 

Ich gehe im folgenden einstweilen mit Luhmann davon aus, dass Religion 
und Politik zwei autopoietische, d h. sich im Prozess systeminterner Kommu­
nikation selbst reproduzierende und regu]ierende autonome Systeme sind.2 

Allerdings sind sie als soziale Systeme nicht autark, sondern struktureJl anein­
ander gekoppelt. Die Systemgrenzen werden durch Kommunikation geschaf­
fen und alle systeminternen Kommunikationen orientieren sich an spezifi­
schen Codes. Im Falle des Politiksystems ist dies nach Luhmann die Leitunter­
scheidung Macht/Machtlosigkeit, im Falle des Religionssystems Transzendenz/ 
lmmanenz.J 

Ich verstehe ReHgion also hier im systemtheoretischen Sinne als ein soziales 
System, dessen Bezugsproblem die aus dem Zugleich von Bestimmtheit und 

' Niklas Lllhmann, Die GesclJschaft der Gesellschaft, Frankfurt/M. 1997. 758; ders., Soziologi­
sche Aufklärung. 4. Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft, Wiesbaden 32005, 
8lff. Vgl Detlef Krause, Luhmann-Lcxikon. Eine Einruhrung in das Gesamtwerk von Niklas Luh­
mann, Stuttgart '2005, 228. 

2 Für eine Kritik a Autopoiesis-Konzept Luhmanns siehe Richard Münch, Strukturen. Die 
Ausdilfcrenzierung und lnstitutionaHsierungvon Handlungsräumen, in: Friedrich Jaeger/Burkbard 
Liebsch (Hgg.). Handbuch der Kulturwissenschaften; Bd. l. Grundlagen und Schlüsselbegriffe, 
Stu1tgart-Weimar 2011 . 

>nas schließt nicht aus, dass gerade im Religionssystem des mittelalterlichen Japan auch ältere 
CodierW1gen wle „alltäglich/außeralltäglich" als ebencodierungcn- weiterhin eine Rolle spielten. 
Diese Codierungen sind aber in der Objektsprache weniger deutlich aJs DuaJe im Sinne wechselsei­
tiger Antonyme repräsentiert. Für das Gewöhnliche, Alltägliche, Profane stehen unter anderem 
Begriffe-wie nZoku ,m" - auch in Kombination mit „weltlich" (sezoku -!lt%). Für Außeralltäglich~ 

uminoses, Charisma etc. werden Begriffe wie „rei/ryö l:k verwendet Nur selten werden die frag­
lichen Begriffe jedoch als Duale zusammen benuut Für eine von mir nicht geteilte Kritik an 
Luhmanns Bestimmung der Leitunterscheidung des Religionssystems siehe Peter Beyer, Religions 
in Global Society. London 2006, 84 ff; siehe auch Rudi Laermarms/Gert Verschraegen, ,.Tue Late 
Niklas luhmann· on Religion: An Overview, in: Social Compass 48 (2001), 7- 20. 
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ünbestimmbarkeit sich ergebende unbestimmte Kontingenz ist und dessen 
systeminterne Kommunikation sich an dem Code Transzendenz/Immanenz 
ausrichtet. Die Funktion der ReHgion besteht nach Luhmann - in anderen 
Worten - darin, die Transzendenz in der Immanenz verfügbar zu machen und 
das Unbestimmbare durch Repräsentation in der Immanenz als Bestimmtes 
erscheinen zu lassen.• 

Auch im japanischen Buddhismus, so meine ich, bildet der objektspracblich 
stark (wenngleich semantisch nicht vollkommen äquivalent) repräsentierte 
Code Transzendenz/Immanenz (Jap. shusseken ili -tlt r.¼i / seken -tlt IV1 ; von Skt. 
lokottara / laukika) die dominante Leitunterscheidung religiöser Kommuni.ka­
tion.5 Vor allem ab dem späten 12. Jahrhundert wird das Kontingenzproblem 
in buddhistischen Elitendiskursen, aber auch in populären Kulten zunehmend 
auf die Transzendenz verlagert, indem die außerweltHche Befreiung als vor­
rangiges Ziel buddhistischer Praxis die Orientierung an diesseitigen Heilsgü­
tern überlagert, wenn auch keineswegs verdrängt. Die Religion erfüllte natür­
lich eine ganze Reihe von Funktionen für die Gesells<:haft, doch ie tat dies auf 
andere Weise als andere Systeme:6 Krankenheilung, Kriegserfolg, Erntesegen 
usw. fie]en auch in die Zuständigkeit des Religionssystems. Die Erbringung ri­
tueller Leistungen zur Erlangung diesseitiger Heilsgüter war aus Sicht der 
meisten Menschen zweifellos seine wichtigste Aufgabe. Religiöse Kommuni­
kation wurde in Japan schon früh vom Buddhismus, der einzigen organisier­
ten Religion, monopolisiert. Ein wichtiger Schritt hin zu dieser Monopolisie­
rung religiöser Kommunikation bestand ohne Zweifel in der Assimilation 
einheimischer wie importierter nicht-buddhistischer Kulte.' Diese Assimilati­
on wurde vom BuddMsmus systematisch seit dem späten 9. Jahrhundert be-

4 Siehez. B. Niklru Luhmann, Funktion der Religion, Frankfurt/M. 1982 [ 1977], 26, 33. 
5 Für Einzelheiten zu diesem zentralen buddhistischen Ordnungsprinzip siehe David Seyfort 

Ruegg, A Note on th Relationship between Buddhist and Hindu Divinities in Buddhist Literatnre 
and Iconology. The Lankika/Lokottara Contrast and the otion of an Indian ..Religious Substra­
tum?, in; Raniero Gnoli/Raffaele Torella/Claudio Cicuzza (tigg.) , Le parole e i marmi. Studi in ono­
re di Raniero Gnoli nel suo 70 anniversario compleanno, Istituto italiano per rAfrica e fOriente, 
Rom 2001; ders., The Symbiosis of Buddhism with Brabmanism. Hinduism in South Asia and of 
Buddhism witb "Local Cults" in libe and the Himalayan Region, Sitzungsberichte der phil-bist 
Klasse 774; Beiträge ZU! Kultur- und Geistesgeschichte Asiens 5 , Wien 2008; siehe auch ders., Ord­
re spirituel et ordre temporel dilllS la pensee bouddhique de l'lnde et du Tibet. Quatre c.onferences 
au collegc de France, Bd. 64, Paris 1995. 

' Luhma1111, Funktion der Religioo (Anm. 4), 9. 
1 Es wird zu oft übersehen, dass die Götter oder Geistwesen (kami #), nicht-buddhistischer 

Provenienz, wie sie in Japan über Jahrhunderte verehrt wmden und heute größtenteils Gegenstand 
der Verehrung im Shlntö sind, keinesfalls allesamt japanischen Ursprungs ind. Für nähere Infor­
mationen zu den kami siehe Mac Teeuwenlfabio Rambelli (Hgg.), Buddhas and Kami In Japan. 
Honji Suijaku as a Combinatory Pa.radigm, London-New York 2003. 
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trieben, indem die ursprünglich nicht dem buddhistischen Pantheon angehö­
rigen Gottheiten als lokale Manifestationen oder „herabgelassene Spuren" 
(suijaku *-if.) buddhistischer Heilsgestalten, die ihrerseits als deren „Urstand" 
(honi *~) galten, interpretiert wurden.8 

Innerhalb buddhistischer Elitendiskurse ist aber im Mittelalter eine fort­
schreitende Fokussierung auf die Spezialfunktion der Religion zu beobachten. 
Der Buddhismus sieht seine exklusive Funktion zunehmend darin, das Unbe­
stimmbare als bestimmbar erscheinen zu lassen, die Transzendenz in der Im­
manenz zu repräsentieren und verfügbar zu machen. Auf diese Weise erfüllte 
die Religion eine Funktion, die spezifisch religiös und zugleich für alle ande­
ren Systeme von allgemeiner Relevanz ist. Sie diente der Bearbeitung unbe­
stimmter Kontingenz sowie „der Transformation unbestimmbarer in be­
stimmbare Komplexität"9• 

2. Gegenstand und Quellen 

Nachdem nun die allgemeinen theoretischen Prämissen geklärt sind, möchte 
ich kurz meinen Gegenstand und meine Quellen benennen. Ich werde mich 
mit theoretischen Konzepten des Verhältnisses von Religion und Politik im 
mittelalterlichen Japan auseinandersetzen, die überwiegend, aber nicht aus­
schließlich aus buddhistischen Texten des 12. bis 15. Jahrhunderts stammen. 
Ich habe dazu einige Dutzend Quellen in klassisch chinesischer und japani­
scher Sprache ausgewertet, vornehmlich aus der Quellensammlung Kamakura 
ibun (Überkommene Werke der Kamakura[-Zeit; d. i. 1185-1333]). to 

8 Zu dieser hochlnteressanten als honji suijaku homon *:li~:if.1!- r, bekannten Form der As· 
similation lokaler Gottheilen durch den Buddhismus siehe Satoshi lt.o, The Medieval Period: The 
Kami Merge with Buddhism, in: Nobutaka lnoue/Mark Teeuwen (Hgg.), Shinto - A Short History 
2003; Peter Lutum, .,.Shifting the Mind: Honji-suijaku and höben as archetypal Concepts in the In­
tellectual History of Japan", in: Ders. (Hg.), f apanizing: Tue Structure of Culture and Thinking in 
Japan - Japanisierung: die Struktur von Kultur und Denken in Japan, Münster 2006; Alicia Matsu­
naga, The Buddhist Philosophy of Assimilation: Tue Historical Development of the Honji-sui}aku 
Theory, Tokyo 1969,Murakami Shüichi # w-W-, Honji suijaku *:Jtz~it.. Tokyo 1974; Teeuwen, 
Rambelli, Buddhas and Kami (Anm. 7); Susan Tyler, Honji Sttijalcu Fai.th, in: Japanese Journal of 
Religious Studies 16 (1989), 227-250. 

9 Luhmann, Funktion der Religion (Anm. 4) , 20. 
10 Vgl Takeuchi Rizö # FJ ll ;:., Kamakura ibun •:t-itx. CD-ROM ban CD-ROMJ\,lt, Tökyö 

2008. 
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3. Bezug zum 1hema 

Im Mittelpunkt des Panels, dessen Ergebnisse in diesem Themenheft versam­
melt sind. steht eine spezifische Analyseperspektive für die religionswissen­
schaftliche Auseinandersetzung mit den Interdependenzen zwischen Religion 
und Politik. In Umkehrung des „Böckenförde-Diktums" steht die Frage im 
Mittelpunkt inwieweit Religionen von Voraussetzungen leben, die sie selbst 
nicht garantieren können. (n anderen Worten: In welchem Umfang und auf 
welche Art und Weise ist es die Politik, welche die Rahmenbedingungen für 
die Entfaltungsmöglichkeiten der Religion schafft - nicht zuletzt, wenn es um 
die Entfaltung religiöser Pluralität geht, die nach gängiger Theorie ihrerseits 
wiederum die Entwicklung „säkularer" Staaten begünstigt. 

Wie lässt sich mit dieser Hypothese systemtheoretisch operieren? Ich bin ja 
nun von der Prämisse ausgegangen, dass Religion und Politik jeweils autopoi­
etische Systeme seien, die lediglich strukturell aneinander gekoppelt sind. Das 
heißt natürlich nicht, dass solche Systeme nicht auf Veränderungen in ihrer 
Umwelt reagieren, zu der die jeweils anderen Systeme gehören. Autopoiesis 
besagt nur, dass die Systeme die Regeln, nach denen auf die Umwelt reagiert 
wird, selbst generieren. 

Die Religion entfaltet sich also im Rahmen der ihr von der Politik einge­
räumten Möglichkeiten, die Richtung ihrer Entfaltung ist aber nicht beliebig. 
Als autopoietisches System kann sie „nur nach ihrer inneren Eigenlogik auf 
Umweltveränderungen reagieren" 11 • Das gleiche gilt aber umgekehrt auch für 
das politische System. Seine innere Eigenlogik bestimmt seine Reaktion auf 
Stimuli von Seiten seiner Systemumwelt, zu der natürlich auch die Religion a.ls 
wichtigstes Teilsystem der vormodernen Gesellschaft gehört. Man könnte hier 
gleichsam im kybernetischen Sinne von Rückkopplungseffekten sprechen. 

Und damit ist meine zentrale These schon angedeutet: das Böckenförde­
Diktum - sehr allgemein verstanden - stimmt ebenso wie seine Umkehrung. 
Das heißt: Die spezifischen kommunikativen Formationen des Religionssys­
tems und des politischen Systems prädisponieren deren jeweilige Reaktions­
möglichkeiten auf die Stimuli aus ihrer Systemumwelt. 

11 Georg Kneer/Armi,i Nassehi, Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Eine Einführung, 
München 1997, 23. 
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18 Christoph Kleine 

II. Das Fallbeispiel 

Ich möchte diese These nun anhand des alten und mittelalterlichen japani­
schen Buddhismus begründen und zeigen, dass in der Tat Politik und Religion 
wechselseitig die Entwicklung des jeweils anderen Systems - entsprechend der 
inneren Eigen1ogik des reagierenden Systems - mitbestimmt haben. 

Eine zentraJe Prämisse meiner Üher1egungen ist aber wohl ooch erklärungs­
bedürftig: Gegen die weit verbreitete These, dass sich das Religionssystem erst 
in modernen Gesellschaften komplett aus der Gesellschaft ausdifferenziert, 
gehe ich davon aus, dass sich die Religion als soziales System bald nach der 
Einführung des Buddhismus in Japan im 6. Jahrhundert ausdifferenziert hat, 
wodurch die Systemumwelt der Religion aus Sicht des Religionssystems als sä­
kular markiert war. Wie wir sehen werden gilt das auch und insbesondere für 
das zweite große System, nämlich das der Politik. Ich behaupte also gegen viele 
Modernisierungs- und Säkularisierungstheoretiker sowie gegen diverse Japa­
nologen und Religionsforscher, dass Politik sowohl aus emischer als auch aus 
etischer Sicht bereits im „klassischen Japan"' (ca. Mitte 6. - Mitte 12. Jahrhun­
dert) als säkular zu qualifizieren isL Um dies plausibel zu machen, bedarf es 
eines kunen historischen Exkurses. 

I. Der historische Rahmen 

Die Entstehung des ersten Einheitsstaates in Japan wird von Historikern etwa 
auf das späte 3. oder frühe 4. Jahrhundert datiert. Die Etablierung des Staates 
Yamato, des ersten größeren Staatsgebildes auf dem Territorium des heutigen 
Japan, kann als das Endergebnis eines allmählichen Übergangs von einer seg­
mentär differenzierten archaischen hin zu einer stratifizierten Hochkultur ge­
sehen werden. 12 

Das Gemeinwesen im alten, vorklassischen Japan setzte sich aus drei Gesell­
schaftsgruppen zusammen: 

1. aus großen Familienverbänden (uji ~), 

2. nach Regionen oder Berufen gebildeten Arbeitergemeinschaften (be 

-ti3) und 

3. aus Sklaven (yatsuko ~). 

12 Dabei ist zu beachten, dass wohl kaum eine Gesellschaft auf nur einen Differenzierungstyp zu 
reduzieren ist Gerade in Hochkulturen finden sich segmentäre, stratifikatori ehe und funktionale 
Differenzierungen nebeneinander. 
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Die bis dato herrschenden fami1ienverbände, die sich auf einen gemeinsamen 
Ahnen- oder Sippengott, den ujigami ~#, zurückführten, standen unter der 
charismatischen Herrschaft eines Sippenältesten, des uji no kami ~ (J) .l. Der 
Sippenälteste galt als direkter Nachkomme der Sippen-Gottheit und fungierte 
daher sowohl als patriarchalische Oberhaupt wie als oberster Priester bei der 
ritue1len Verehrung der Gottheit „Seine Macht war also eine ererbte wie pries­
terliche; sie wurde in bestimmten Symbolen, einem Spiegel, Pfeil oder Juwel, 
übertragen."n Wir können davon ausgeben, dass im vornehmlich segmentär 
differenzjerten frühgeschichtlichen Japan Herrschaft und Religion weitgehend 
in Eins fielen. Man kann wohl mit einigem Recht von einer „scharnanistisch"' 
geprägten Hierokratie sprechen. 14 

Unter den mächtigsten Familienverbänden, die immer wieder auch militä­
risch um Vormachtstellung stritten, setzte sich etwa im frühen 4. Jahrhundert 
das so genannte „Sonnengeschlecht" (tenson 7'. ~) durch. Das Oberhaupt die­
ses Familienverbandes galt als achfahre der Sonnengöttin Amaterasu 
Omikami bzw. Tenshö Daijin .7(/m *~ -diese chinesi eh-buddhistische Le­
sung war gängig - und erklärte sich nun zum Herrscher über alle anderen 
Sippen. Als „himmlischer Herrscher"' oder Tennö ~t_ - wie er ab dem 7. 
Jahrhundert genannt wurde, hatte er weiterhin priesterliche Funktionen,15 die 
nun allerdings nicht mehr ausschließlich für seme eigene Sippe reJevant wa­
ren, sondero iu „gesamtstaatlichen" Handlungen wurden, die zugleich einen 
zunehmend „säkularen" Charakter annahmen. 

2. Die Ausdifferenzierung de.s Religionssystems 

Soweit dies heute noch nachvollziehbar ist, erfolgte die Absonderung religiö­
ser Kommunikation von anderen Formen der Kommunikation zunächst 
durch Themen- , Situations- und Rollendifferenzierung. Vor der Einführwig 
des Buddhismus im 6. Jahrhundert hatten sich noch keine Organisationssyste• 
me herausgebildet, die eine Verstetigung und arbeitsteilige Professionalisie-

n John Whitri ey Hall, Das japanische Kaiserreich, Augsburg 2000, 34. 
14 Hinweise auf eine charismatische Herrschaft in Yamatai $ , ß', einem Staatsgebilde, aus 

dem später Japan hervorgehen sollte, .finden sich bereits im 30. Band des chinesischen Geschichts­
werks Geschichte der Wei (Wei 2'.hi -~) aus dem späten 3. Jahrhundert n. Chr. Für eine englische 
Übersetrung der fragli hen Passage siehe Wm. Theodore de Bary/Ryusaku Tsunoda/Donald Keene 
(Hgg.), Sources of Japanese Tradition, New York 21964, 7. 

•~ Siehe hierzu auch Klaus Antoni, Shintö und die Konzeption des japanischen Na1ionaJwesens 
(kokutai). Der religiöse Traditionalismus Ln :-.l"euzeit und Modeme, Leiden-Bo ton-Köln 1998, 31 ff. 
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rung religiöser Kommunikation und damit die spätere Ausdifferenziernng ei­
nes Funktionssystems hätten bewirken können. 16 

Mit der Reichsbildung von Yamato ab dem 5. Jahrhundert änderten sich die 
Bedingungen dann grundlegend. Den entscheidenden Wandel im Verhältnis 
zwischen Politik und Religion brachte aber die offizielle Einführung des Bud­
dhismus aus Korea ungefähr im Jahr 538. Nach anfänglicher Unsicherheit er­
kannten die Herrscher, dass es für die Konsolidierung des jungen Reiches von 
großem Vorteil sei, eine einheitliche ReHgion zu haben - abgesehen davon, 
dass die buddhistischen Virtuosen Träger und Repräsentanten der überlege­
nen Festlandskultur waren. an der sich die japanischen Eliten orientierten. Es 
gab damals einen für sich formierende Hochkulturen typischen Bedarf an der 
Erzeugung einer gesellschaftseinheitlichen Kultur zum Zwecke der Repräsen­
tation des gesellschaftlichen Ganzen.17 Um dem Ganzen einen einheitlichen 
Sinn zu geben, bedienen sich Hochkulturen typischerweise einer religiösen 
Grundsymbolik.18 Diese Aufgabe konnten die lokal und familial begrenzten 
einheimischen Kulte nicht erfüllen; der mit dem Prestige der überlegenen 
FestlandskuJtur versehene und gut vernetzte Buddhismus bot sich hier in ide­
aler Weise an . Allerdings fuhr der junge Zentralstaat - und das scheint mir für 
alles Weitere entscheidend zu sein - eine Doppelstrategie bei der symboli­
schen Integration der noch fragilen Gesellschaa Die relativ frühen Ansätze 

"Zur Notwendigkeit von Organisationen für die Ausdifferenzierung der Religion als Funkti­
onssystem siehe Peter Beyer, What Counls as Religion in Global Society? From Pradjcc to Theory, 
in: ders. (Hg.), Religion im Prozeß der Globalisierung. Würzburg 2001.145-147. 

17 Vgl. Hahn im Anschluss an Tenbruck: ,.Die Hoch tur ist also vor allem durch die Existenz. 
der Oberschicht charakterisiert, deren Kommunikalionsraum für den gesarnlgesellschaftlichen Zu­
sammenhang steht Ihre Existenz kann nu.r gesichert sein, wenn es gdingt. ~ [ ... 1 diejenigen Voraus­
setzungen zu sc.haffen, welche eine genügende strukturelle Verbindung und damit auch ullurelle 
Identität garantieren, um trotz der sozialen Differenzierung in dieser Schicht Loyalität und Identität 
zu ermöglichen.~ Afois Halm, KaDonisierungsstile, in: A1eida ~mann/Jan Assmann (Hgg.), Ka­
non und w ur. Beiträge zur Archäologie der literarischen Kommunikation, München 1987, 34. 
„Die Einheit der Kultur kann nur uf einem höheren Niveau der Abstraktion sinnfällig gemacht 
werden. Sie ist überdies durch die relativ schwachen überlokalen Kommunikationsmöglichkeiten 
und aufgrund der zentrifugalen Tendenzen der lokalen Substrate steter Gefahr ausgesetzt. Neben 
die impliziten Sinnbezüge muß deshalb die explizite Systematisierung der Kultur treten, in der die 
prekäre Ganzheit als aufzeigbarer Zusammenhang erscheint. Wahrend das Handeln im dörftichen 
Kontext sich nicht an denkbaren logischen Altemativen orientiert, sondern am vorfind.lieben Rah· 
men, also auf direkte Anschlußfahigkelt an das Handeln vorfindlicher konkreter Partner zielt, st.el­
len die hochlculturellen Kulturobjektivationen bewußte Ordnungen dar, die ihren Charakter der 
Auswahl aus anderen Möglichkeiten behalten. Der eigentliche Ort der Kanonisierung sind daher 
die Hochkulturen." ebd., 36. Vgl. auch Nfklas Luhmann, Gesellschaftsstruktur und emanlik. 
Frankfurt/M. 1993, 275. 

18 Kneer/N~ehi, N"iklas Luhrnanns Theorie (Anm. 11), 136. 
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funktionaler Differenzierung in Japan Jassen sich möglicherweise genau mit 
dieser Doppelstrategie erklären - doch dazu unten mehr. 

Nach seiner Einführung in Japan wurde der Buddhismus, dessen „ausländi­
sche Gottheiten" (banshin i: # / .if.#) - allen voran der Buddha seJbst - als 
den einheimischen Gottheiten überlegen angesehen wurden - als reiner 
Staatskult betrachtet.19 Man traute ihm zu, Unglück vom Staat und seinen Re­
präsentanten abwenden zu können. Wurde z. B. ein Angehöriger der Herr­
scherfamilie krank, wurde ad hoc eine größere Anzahl von Menschen zu Mön­
chen oder onnen geweiht, damit diese - kraft ihres Amtscharismas - den 
Kranken „gesundbeteten"'. 20 Wegen seiner wichtigen Funktion für den Staat 
wurde der Buddhismus massiv gefördert und dadurch bald ziemlich mächtig. 
Er bildete feste organisatorische Strukturen in Form von Denkschulen und 
Mönchsorden aus. Damit wurde die vom Buddhismus dominierte religiöse 
Kommunikation institutionell verstetigt. 

Die entscheidende Phase während derer in Japan die Weichen für das Ver­
hältnis von Staat und Religion (i. e. Buddhismus) gestellt wurden, war das 8. 
Jahrhundert, in dem auch die Verwaltungsstrukturen und Rechtsnormen des 
chinesischen Tang-Reichs zu weiten Teilen übernommen wurden. Maßnah­
men, wie die Errichtung des gigantischen Tempels Tödaiji in der Hauptstadt 
Nara als zentrales Nationalheiligtum durch Kaiser Shömu (r. 724-749) und die 
bereits zuvor erfolgte Anordnung, in allen Provinzen einen Mönchs- und ei­
nen Nonnentempe1 als „Filialen" zu errichten, sind als klares Indiz zu werten. 
dass dem Buddhismus die Rolle der symbolischen Repräsentation des gesell­
schaftlichen Ganzen zugedacht war. Auf der anderen Seite nahm man den 
Buddhismus nicht in Anspruch, um die ewige Herrschaft der Dynastie des 
„Sonnengeschlechts" zu begründen und zu legitimieren. Der Staat installierte 
also zwar den Buddhismus als integrierende Einheitsideologie und zentralen 
Staatskult - zur Schaffung eines legitimistischen Staatsmythos griff er aber 
ausschließlich auf nicht-buddhistische Mythologeme zurück, wie sie in der am 
chinesischen Vorbild der Dynastiegeschichten orientierten Reichschronik Ni­
hon shoki bereits 720 schriftlich fudert worden waren. 

Offensichtlich bedurfte es aber eines nicht ganz einfachen Aushand.lungs­
prozesses, um die Entscheidung für die Herrschaftslegitimation auf Basis des 

19 Siehe hierzu auch Christoph Kleine, ,.Wie die zwei Flügel eines Vogels" - eine diachrone Be­
trachtung des Verhältnisses zwischen Staat und Buddhismus in der japanischen Geschichte, in: Pe­
ter Sc!talk et al. (Hgg.), Zwischen Säkulari mus Wl.d Hierokratie: tudien zum Verhältnis von Reli­
gion und Staat in Sild- und Ostasien, Uppsala University200l . 

20 Siehe hierzu auch Chri.stopli Kleine, Buddhist Monks as Healers in Early and Medieval Japan, 
in: Japanesc Religions ~7 (2012; im Druck). 
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Nihon shoki und nicht unter Rückgriff auf buddhistische Konzepte wie etwa 
das des „Raddrehenden Herrschers" (cakravartin). wie es in China vereinzelt 
probiert wurde, zu treffen. Der bereits erwähnte Kaiser Shömu etwa hatte sich 
bei der Einweihungszeremonie des Tödaiji immerhin öffentlich als ,,Sklave der 
Drei Kleinodien" ( d. i. der Buddha, seine Gemeinde und seine Lehre) bezeich­
net - wenigstens hatte er zuvor abgedankt, um sich ganz dem Großprojekt 
widmen zu können. Shömus Tochter, die v.'f'eimal den Thron bestieg - als 
Köken (r. 749-758) und als Shötoku (r. 764-770) - , herrschte in ihrer zweiten 
Amtsperiode sogar als ordinierte Nonne und ernannte einen Mönch zu ihrem 
höchsten Minister. Zur Legitimation dieser „Buddhokratie" berief sie sich auf 
das buddhistische Sütra von Brahmas Netz. 

Diese Versuche einer buddhistischen Herrschaft trafen jedoch auf großen 
Widerstand unter den führenden Eliten des Staates21, und alle diesbezüglichen 
Maßnahmen wurden nach Shötokus Tod rückgängig gemacht.22 Bemerkens­
werterweise wurden nun - ausgehend vom Großschrein von lse, der zentralen 
Kultstätte des Kaiserhauses - diverse kaiserliche Schreine von buddhistischen 
Elementen „gereinigt"23, als habe man eine klare Trennung zwischen Religion 
(=Buddhismus) und Politik (=Staat inkl staatlicher Kultstätten) vornehmen 
wollen.24 Diese Trennung wurde vom Buddhismus schließlich konzeptueU und 
terminologisch in dem Dual „Ordnung des Herrschers/Ordnung des Buddha" 
repräsentiert - doch dazu unten mehr. Aro Ende fiel dem Buddhismus jeden­
falls nicht die für Religionen in Hochkulturen typische Doppelaufgabe der 
Herrschaftslegitimation und der symboJischen Repräsentation des gesell-
chaftlichen Ganzen zu.25 Auf diese Weise konnten sich - so meine These -

21 Die Gründe hierfür waren sicher vielfältig, aber ich vermute, dass man auch hier nach China 
b1ickte, wo v. a. die Beamten chaft peinltch genau - wenn auch nicht immer erfolgreich - darauf 
achtete. dass der Staat von religiösen lnstitulionen unabhängig blieb und seine vollständige Souve­
ränität wahren konnte. Diesem Herrschaftsmodell folgte man in Japan prinzipiell. war aber so klug, 
das Konzept des entziehbaren Himmelsmandats nicht zu übernehmen, sondern dwch ein Modell 
der einen wid einzigen, ewig regierenden Dynastie zu erselien. 

22 Siehe z. B. Christoph Kleine, Der Buddhismus in Japan. Geschichte, Lehre, Praxis. Ttibingen 
2011, 23-27. 

"Mark Teeuwen/Fabio Rambel/i, Buddhas and Kami in Japan. Honjj Suijaku as a Combinatory 
Paradigm, London-New YOik 2003, 21-23. 

24 Zum Zusammenhang zwischen der Trennung von Religion und Politik als Sti:ukturme1kmal 
der europäischen Gesellschaften seit d m Mittelalter und dem Problem der Herrschaftslegitimation 
scrueibt Luhmann; .,Seit dem Mittelalter gehört jedoch die TrennWlg von Religion und Politik zu 
den offen zutageliegenden Strukturen der Gesellschaft und das heißt: daß d~ politische Sy~em für 
seine Legitimierung selbst sorgen muß.~ iklas Luhm:um, Du: Politik der Gesellschaft, 
Frank.furt/M. 2000, 193-194. Auch diesbe1.üglich lässt sich also feststellen, dass beslimmte Proze.ssc 
gesellschaftlicher Differenzierung in Japan früher erfolgt sind als in Europa. 

1.5 Mitunter wird b.ier in der Forschung eine religiöse ßipol.arität anstatt des von mir favori sier­
ten Duals religiös/säkular angenommen, nämlich dergestalt, dass "ZUr Herrschaftslegitimation die 
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vom Buddhismus weitgehend unabhängige Kulturbereiche wie vor allem Poli­
tik, aber auch eine säkulare Kunst und Literatur entwickeln, was die Säkulari­
sierung Japans in der Modeme zweifellos beförderte. 

Seit dem 8. Jahrhundert zeichnen sich also auch erste Ansätze einer Konkur­
renz zwischen weltlicher Macht und Buddhismus ab, die in der Geschichte Ja­
pans bis in das späte 16. Jahrhundert hinein immer wieder auch gewalttätige 
Konflikte hervorrief. Letztlich optierten die weltlichen Herrscher für ein mo­
difiziertes chinesisches Modell des „Staat-Kirche-Verhältnisses": Der weltliche 
Staat mit dem - gleichwohl sakralisierten und sakrosankten - Tennö als sym­
bolischem Repräsentanten an der Spitze beanspruchte formell die Unterord­
nung aller gesellschaftlichen Teilbereiche, lnstitutionen und Individuen unter 
seine Herrschaft. Allerdings gelang es ihm schon ab dem 9. Jahrhundert zu­
nehmend schlechter, seine Souveränitätsansprüche gegenüber den immer 
mächtiger werdenden buddhistischen Klöstern durchzusetzen. Faktisch zerfiel 
die Macht dem Historiker Kuroda Toshio26 zufolge etwa ab dem 10. Jahrhun­
dert in drei große Machtblöcke: (1) den Hofadel, (2) die aufstrebenden Krie­
gerfamilien in den Provinzen und (3) die buddhistischen Klöster, Tempel und 
Schreine. 27 

Der Buddhismus gewann stetig an Autonomie und Macht und monopoli­
sierte - in Ermangelung konkurrierender Religionen - die religiöse Kommu­
nikation. Buddhistische Virtuosen erklärten ihre Zuständigkeit für die alten 
Götter (kami # ), die in ihren Augen verblendet und erlösuogsbedürftig wa­
ren. Es galt, diese zu befrieden und zur Befreiung zu führen, was vorgeblich 
nur der Buddhismus vermochte. Ein bestimmter Teil von Götterkulten ver-

Religion des Shintö (im Sinne einer „großen Tradition" und nicht im Inne von lokalen, volkstüm­
lichen Kulten) konstruiert wurde. Siehe z. B. Antcnl, Shintö und die Konzeption des japanischen 
Nationalwesens (Anm. 15), 33. Dann hätte man ein Religionssystem, das in zwei große Segmente 
diff'erenziert ist: (1 Buddhismus als Religion im privaten und allgemeingesellschaftlichen Bereicb; 
(2) Shintö als Religion des Ka.iserhau es. Ich halte di se Verwendung des Begriffs Shlntö als einer 
distinkten Reltgion allerdings für anachronistisch. Als „polidscher Shlntö" (Antoni) bat der Riten­
und Myth nkomplex, der die Herrschaft des Tennö umrankt. keinen "religiösen• Charakter im sys­
temtheoretischcn Sinne. Hier geht es eben uro die politische Frage, ob man Macht bat oder nicht, 
u.nd nicht um den Code Transzendenz/Immanenz. 

26 Kuroda hat diese Theorie über Jahre io diversen Arbeiten expliziert. Siehe z.B. Kuroda Toshio 
fJ ffi'~il. Nihon Chüsei Kolli to Shukyö a ,lttp i!tO'J~ ,t t ;if-~.1okyo 1975. 

17 Taira Masayukl bat angemerkt, dass dle Klöster und Schreine und die mit ihnen assoziierten 
Orden und Schulen des Buddhismus realiter keineswegs einen geschlossenen Machtblock. sondern 
eine An ammlung konkurrierender Institu tionen gebildet haben. Masayuki Taira, Kuroda Toshio 
and the Kenmitsu Taisei Theoty, in: Japanese Journal of Religious Studies 23 ( 19%), 442. Für mein 
Thema ist dies jedoch ohne Belang. Tatsächlich bildeten dk buddhistischen Einrichtungen - wie 
rerstritten d iese untereinander auch waren - zusammengenommen einen wesentlichen Ma.cbtfak­
tor, ökonomisch. politisch und militärisch. 
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blieb allerdings in der Zuständigkeit des Herrscherhauses, insbesondere die 
Kulte, die um die Verehrung der Sonnengöttin Amaterasu, der Ahnherrin der 
herrschenden Sippe kreisten. 

Dementsprechend könnte man wiederum geneigt ein, eine strikte Differen­
zierung von Staat und Religion im alten Japan zu bestreiten. Allerdings sugge­
rieren die verfügbaren Quellen, dass die Staatsriten im Laufe der Zeit eher wie 
Verwaltungsakte, oft widerwillig und lustlos von Staatsbeamten durchgeführt 
wurden.28 Sie dürften weitgehend zu zeremoniellen Relikten geworden sein, 
die den Charakter religiöser Kommunikation fast vollständig verloren hatten. 
Wir haben es hier gewissermaßen mit dem Phänomen der Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen zu tun, das wir gerade in so genannten „traditionalen"' Kultu­
ren vorfinden, die an überkommenen Formen festhalten, auch wenn deren 
ursprüngliche Funktion längst verloren und deren Sinn vergessen sind.29 Der 
Staat erkannte offenbar spätestens im 8. Jahrhundert an, dass der professionel­
le Umgang mit dem allgemeinen Problem der unbestimmten Kontingenz ei­
nes autonomen Funktionssystems bedarf und nicht im politischen System er­
folgen kann. 

3. Emische Bestimmungen des Verhältnisses von Religion und Politik 

Die für mich hier entscheidende Frage ist nun, wie das Verhältnis zwischen 
Religion und Politik konzeptualisiert wurde - wie es praktisch und institutio­
nell realisiert wurde, ist wieder eine andere Frage. 

Die Buddhisten griffen diesbeiüglich auf ein alt-buddhistisches Konzept zu­
rück, um die Beziehung des Buddhismus zur Staatsgewalt zu bestimmen. Man 
postulierte eine vollkommene Interdependenz (sö'i .fs' 1/t) zwischen der „Ord­
nung des Herrschers"' ( öbö 3:. *; zu Skt. raja-dharma) und der „Ordnung des 
Buddha" (buppö ~i¼; zu Skt. buddha-dharma). Das Wohlergehen der Nation 
basiere auf dem Zusammenspiel dieser beiden Ordnungsmächte. Die eine 
Ordnung könne ohne die andere nicht gedeihen, und man habe sich gegensei­
tig zu schützen und zu stützen. 30 Dieses „horizontale" Konzept einer dualen 

21 Siehe z.. B. Felicia Gmsitt Bode. Engi-sh ikL Procedures ofthe Engi Era, Tolcyo 1970. 
29 Hier wäre ein Vergleich mit dem vormodernen China lohnenswert. Soweit ich sehen kann, 

waren relativ früh auch die vom chinesischen Kaiser dwchgeführten Kulthandlungen lrotz ihrer 
ursprünglichen Trans-zendenzbezüge weitgehend .sikularisierty, ri1ueUe Relikte rein repräsentati ­
ven oder symbolischen Charakters. 

3-0 Für weitere Elnzelhetten z.u diesem Konzept siehe Kurodti Toshio m, IE -flit, Obö to buppö: 
Chüseishl no k.öiu .I. >!- t {l )¼ : IP -!lt Jt O')~ 00, Kyoto 1983; dm., Tue Imperial Law and the Bud­
dhist Law, in: Japanese Journal ofReligious Studle.s 23 (1996), 271-285. und Christoph KJejne, Reli-
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Herrschaftsstruktur bot aus buddhistischer Sicht eine attraktive Alternative 
zum vertikalen Herrschaftsmodell des kaiserlichen China, demzufolge die un­
umschränkte Souveränität des Monarchen keinerlei beigeordnete Macht zu­
ließ, sondern nur vollkommene Unterordnung. 

Bemerkenswert ist die strikte Bipolarität dieses Konzepts, die mit einer kla­
ren Zuschreibung unterschiedlicher Zuständigkeitsbereiche einhergeht Ein­
fach gesagt ist die „Ordnung des Herrschers" ( oho .f. ~) für alles zuständig, 
was aus Sicht der buddhistischen Orthodoxie als „laukika" (Jap. seken -t!t Fdi), 
d. h. ,,zur Welt gehörig" eingestuft wird. Die „Ordnung des Buddha" (buppö fi 
~ J beansprucht ihre exklusive Zuständigkeit dagegen für das, was als »lokotta­
ra" (Jap. shusseken ttl -tlt- rdl} oder vollkommen „außerweltlich"' bzw. absolut 
transzendent zu gelten hat. Dabei gilt als „absolut transzendent" oder lokottara 
alles, was außerhalb der karmisch bedingten Existenz in der Sphäre der Be­
gierde, der Form oder der Formlosigkeit steht bzw. diese substanzlosen und 
leidvol1en Existenzzustände endgültig überwinden hilft. Götter und Geister, 
deren Existenz karmisch bedingt, substanzlos und letzt1ich leidvoll ist, werden 
dagegen dem Bereich der lmmanenz zugeordnet, sie sind aus soteriologischer 
und ontologischer Perspektive laukika oder innerweltlich und lediglich inso­
weit [relativ] transzendent, a1s sie der Alltagswahrnehmung unzugänglich 
sind.31 Das Dual „Ordnung des Herrschers"/ .,Ordnung des Buddha" ist gleich­
sam die kulturell spezifizierte Übertragung des etischen Duals Immanenz/ 
Transzendenz bzw. des emischen Duals laukika!lokottara auf die konkrete Ebe­
ne des ,,Staat-Kirche-Verhältnisses'?2 

Dieser historische Exkurs war nötig, um nun meine zentrale These begrün­
den zu können, dass im vormodernen Japan politische Prozesse maßgeblich 
zur Konfigurierung des Religionssystems beigetragen haben - und vice versa. 

gion als begriffliches Konrept und sozlales System im vormodernen Japan. Polythetische Klassen, 
semantische 1md funktionale Äquivalente, in: Peter Schalk/Max Deeg/Oliver Fzeihergcr/Christoph 
Kleine/Astrid van Nah! (Hgg.), Ist „Religion~ eine europäische Erfindung?, Uppsala (im Druck}. 

31 Die Behauptung der Dualität diesel' beiden ~Sphären" bildet in meinen Augen die Grnndlage 
jeder Ausdifferenzien.mg eines Religionssystems aus der GeseUschaft und dessen Kontraslierung v. 
a. mit d.em poli1i.schen System. 

ll Siehe hierzu auch Christoph Kldne, Zur Universalität der Unterscheidung religiös/säkular. 
Eine systemtheo1elischc Betrachtung, in: Michad Stau.sberg (Hg.). Religionswissenschaft. Eln Stu­
dienbuch, Berlin 2012, 65-80 und dm., Religion aJs begriffliches Konzept (Anm. 30). 
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4. Politische Vorgaben für die Entwicklung des Religionssystems 

Welche für die Entwicklung der Religion in Japan bis heute bedeutsamen Vor­
aussetzungen hat nun also das Politiksystem als dominanter Teil der System­
umwelt der Religion geschaffen? 

Die wichtigste warm. E. die Entscheidung, nicht den Buddhismus als Legiti­
mieru.ngsinstanz für den Staat auszuwählen, sondern einen Mythenkomplex, 
der aus lokalen und sippengebundenen ()berlieferungen sowie EJementen chi­
nesischer Kosmologie konstruiert wurde, wobei das für das chinesische Staats­
verständnis zentrale Konzept des entziehbaren „Himmelsmandats" (tianming; 
Jap, tenmei Jt-$--) bewusst nicht übernommen und stattdessen die Ewigkeit 
der erblichen Herrschaft durch die Dynastie des „Sonnengeschlechts" postu­
liert wurde.33 Das chinesische Konzept absoluter Souveränität des Staates blieb 
dabei gleichwohl stets die politische Leitidee schlechthin. 

Darüber hinaus wurde der Götterkult an den kaiserlichen Schreinen zu wei­
ten Teilen von buddhistischen Einflüssen freigehalten und damit von der Poli­
tik eine klare Grenze zvvischen staatlichen und religiösen Handlungen gezo­
gen, auch wenn manche Staatsakte aus religionswissenschaftlicher Sicht einen 
religiösen Charakter hatten, zumindest aber einen rituellen mit einem wenigs­
tens symbolischen Transzendenzbezug. 

Der Buddhismus konnte sich damit zumindest prinzipiell und theoretisch 
auf spezifisch religiöse Bezugsprobleme fokussieren. Das erleichterte die Aus­
differenzierung eines Religionssystems nach dem Primat der Funktion. Darü­
ber hinaus beförderte die weitgehende Säkularisierung der ursprünglich my­
thologisch begründeten und im Grundansatz hierokratischen Herrschaft eine 
Pluralisierung des Religionssystems. Da der Staat sich mit keinem bestimmten 
Segment des Religionssystems unmittelbar identifizierte, konnten sich diverse 
buddhistische Schulen, aber auch nicht-buddhistische Kulte entfalten. Letzte­
re wurden allerdings vom Buddhismus assimiliert, denn religiöse Kommuni­
kation wurde weitgehend vom Buddhismus monopolisiert, ohne dass der 
Buddhismus als zentrale Instanz eine für alle Perspektiven bindende Deutung 
der Welt hätte vorgeben können. 34 

J3 Siehe hierzu z. B. Nelly Naurmmn, Die Mythen des alten Japan, München 1996. 
3,4 Die Multizentralität, das Fehlen einer zentralen Instanz und eines privilegierten Ortes, "der 

eine für alle Perspektiven bindende Deutung der Welt berejthä.lt" (Kneer/Nassehi, Niklas Luhmauns 
Theorie [Anm. ll), 142) wird gemeinhin als Kennzeichen moderner, funktional differenzierter Ge­
sellschaften betrachtet 
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5. Religiöse Vorgabenfür die Entwicklung de5 politischen Systems 

Welche religiösen EinOüsse haben nun umgekehrt auf die Entwicklung des po­
litischen Systems eingewirkt? 

Zunächst einmal wäre hier die vorhandene „Pluralität" religiöser Deutungs­
und Orientierungssysteme zu nennen, die es dem jungen Staat ermöglichten, 
eines für die Herrschaftsbegründung heranzuziehen, das andere für spezifi eh 
religiöse Aufgaben in Dienst zu nehmen. Im Unterschied zur Christianisie­
rung Europas erfolgte die Übernahme des Buddhismus ohne das Bestreben, 
die indigeneo Kulte zu beseitigen. 

Dass diesen ihr Existenzrecht kaum je abgesprochen wurde, liegt nun wie­
derum an der Art, wie der Buddhismus seine Systemumwelt beobachtet. We­
sentlich scheint mir in diesem Zusammenhang die Codierung laukika oder 
innerwel.tlich und lokottara oder außerweltUch zu sein. Die Behauptung einer 
absoluten, nur durch den Buddhismus verfügbar zu machenden Transzendenz 
und die Verweisung der lediglich „relativ transzendenten"35 einheimischen 
und importierten Götter (kami #) in den Bereich der Innerweltlichkeit si­
cherte dem Buddhismus eine Monopolstellung und einen universalen Gel­
tungsanspruch. Durch die Qualifizierung bloß relativ transzendenter Wirk­
mächte als laukika oder innerweltlich konnten auf diese Wirkmächte bezoge­
ne Kulte problemlos akzeptiert und in das eigene System integriert werden. Sie 
gefährdeten den Buddhismus nicht, da sie keinen Zugriff auf die absoJute 
Transzendenz hatten. Innerhalb des Religionssystems wurde so eine merar­
chie geschaffen: Kulte, die sich an „relativ transzendente" Mächte richteten 
und ausschließlich auf die ErJangung diesseitiger Heilsgüter abzielten, wurden 
in untergeordneter Position in das Gesamtsystem assimiliert. 

Das führte zu einer stratifizierten Binnendifferenzierung des von Kuroda aJs 
kerimitsu taisei JJl: -lt- -(;$:-tjilj (,,exoterisch-esoterisches System")~ bezeichneten 

ll Unter ~relativer Transundenz~ verstehe ich einen .Bereich, der sich zwar der alltäglichen Sin­
neswahrnehmung entzieht, aus eroischer Siebt aber nic.htsdestolrotz. wirksamer und abhängiger 
Teil dieser Welt ist. Deutlich wird dies unter anderem an gäng!gen formulierungen, !n denen die 
Manifestation von Buddhas und Bodhisattvas in Gestalt lokaler Gottheiten als ein „Abmildern des 
Lichtglanus und eine Angleichung an den Staub [der profanen Welt]" (wakö dojin) beschrieben 
wird. Damit werden die Gottheiten oder Kami unmissverständlich dem ~Staub der Welt~ zugerech­
net, ihr Urstand - d. h. dje ·eweiligen Buddhas oder Bodbisattvas - gelten dagegen als überweltlich. 
Siehe Teeuwen/Rambelli, .Buddhas and Kami (Anm. 7), 19- 20. Die „relative Transzendenz" vermit­
telt gleichsam zwischen der absoluten Transzendenz und der Immanenz. Für weitere Einzelheiten 
zu meiner Unterscheidung zweler Transzcndenzarten siehe Kieme, Zur Universalität (Anm. 32) 
und den, Religion als begriffliches Konzept (Anm. 30) . 

.16 Vgl Toshio Kuroda, The Oevelopment of the Kenmitsu Sys em as Japans Medieval OrthodOX)', 
in: )apanese Journal of Religious Studies 23 ( 1996), 233-269. 
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Religionssystems unter Beibehaltung verschiedener Zweit- oder Nebencodie­
rungen wie rein/unrein usw. Diese Mög]ichkeit der konfliktfreien funktiona­
len Binnendifferenzierung beförderte ihrerseits die für das moderne Japan so 
typische religiöse Pluralität und verlangte letztlich nach einem weltanschau­
lich neutralen säkularen Staat, der den sich seit dem Mittelalter zunehmend 
auch segmentär differenzierenden und damit verselbständigenden, miteinan­
der konkurrierenden Religionsgemeinschaften Autonomie und Entfaltungs­
mögJichkeiten garantiert. 

Im vormodernen Japan erlaubte es aber auch umgekehrt der Code laukikal 
lokottara, der Politik weitgehende Autonomie zuzugestehen: Politik - die Ord­
nung des Herrschers - war für innerweltliche, die Religion - die Ordnung des 
Buddha - (in letzter Instanz, aber natürlich nicht ausschließlich) für außer­
weltliche Angelegenheiten zuständig. Das Konzept der strikten Aufteilung von 
Zuständigkeiten für weltliche und außerweltliche Dinge dürfte der Säkulari­
sierung Japans überaus dienlich gewesen sein.37 Auf das Bestreben der Politik 
nach Autonomie gegenüber der Religion (d. h. dem Buddhismus), das seinen 
Ausdruck v. a. im Verzicht auf buddhistische Legitimationskonzepte und in 
einer Sepa.rierung des kaiserlichen Ritualwesens vom buddhistischen Ritual 
fand, reagierte der Buddhismus demnach im Rahmen der ihm in seinem 
Lehr ystem verfügbaren Konzepte: Er machte das alte Ideologem von der In­
terdependenz der Ordnung des Herrschers und der Ordnung des Buddha 
stark und betonte damit zugleich seine Autonomie von wie seine Unverzicht­
barkeitfor den Staat. Die Spezifika der buddhistischen Ontologie und Soterio­
logie ermöglichten es den Buddhisten fernerhin, Ritualbandlungen, die sich 
an die Kami richteten - einschließlich jener des Kaiserhauses - der weltlichen 
Sphäre zuzurechnen und Zuständigkeit für die außerweltliche Sphäre für sich 
zu reservieren. Der Buddhi mus/die Religion reagierte also auf die Vorgaben 
des politischen Systems gemäß seiner inneren EigenJogik. Im Gegenzug stellte 
er damit Konzepte und Begriffe bereit, die die Autonomie des politischen Sys­
tems in Gestalt des kaiserlichen Staates symbolisch repräsentier- und kom.mu­
nizierbar machten, ohne dass die Politik damit auf religiöse Dienstleistungen 
hätte verzichten müssen. 

Ich glaube, dass die hier beschriebenen historischen pezifika der Rück­
kopplungseffekte zwischen Religion und Politik in Japan bis heute wirkmäch-

" Zum Problem der umstritten.en Säkularisierung Japans siehe Jan Reaaer, Sccularisation. 
R.I.P.? Nonsen.se! Th Rush Hour Away from tbe Gods and the Decline ofRe gion in Contempora­
ry Japan, in: Journal of Religion in Japan 1 (20L2), 7-36. Natürlidt gab es noch weitere kulturelle 
und religiöse Faktoren, die Japans Säkularisierung vorangetrieben haben. Auf diese näher einzuge­
hen, würde den Rahmen dieses Beitrags jedoch sprengen. 
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tig sind. Die Konstruktion des Staats-Shintö im späten 19. Jahrhundert als 
, nicht-religiöse Staatsreligion", die enorme religiöse Vielfalt bei gleichzeitiger, 
zumindest vordergründig extrem fortgeschrittener Säkularisierung Japans, die 
strikte Trennung von Staat und Religion und vieles mehr lässt sich auch auf die 
hier allzu simplifizierend geschilderten endogenen Faktoren zurückführen. 
Oft werden Modernisierung und Säkularisierung in Japan etwas voreilig auf 
,.westlichen Einfluss" zurückgeführt. endogene Wirkfaktoren und Pfadabhän­
gigkeiten dabei aber übersehen. 

III. Fazit 

Ich hoffe jedenfalls, bei aller Simplifizierung plausibel gemacht zu haben, wie 
Religion und Politik als Teil der Systemumwelt des jeweils anderen Systems 
Voraussetzungen für dessen Entwicklung geschaffen haben, zugleich aber die 
innerhalb der Systeme durch Kommunikation erzeugten Strukturen und Pro­
zesse die Reaktion auf diese Umwelteinflüsse prädisponiert haben.38 Religio­
nen leben also von [politischen) Voraussetzungen, die s.ie selbst nicht garantie­
ren können; und Politik bzw. der Staat lebt gleichermaßen von [religiösen] 
Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Welche Spielräume und 
Optionen beide Systeme haben, mit diesen Voraussetzungen umzugehen, 
hängt allerdings von Faktoren ab. die die Systeme selbst erzeugen. 

Bezogen auf unser historisches Fa1lbeispieJ könnte man die jeweiligen Be­
dingungen, nach denen die vom jeweils anderen System gelieferten Vorgaben 
verarbeitet wurden, vereinfacht und schematisch wie folgt zusammenfassen: 

• Der am kaiserlichen China orientierte Staat beanspruchte die alleinige 
Herrschaft, konnte diesen Anspruch allerdings vor dem 17. Jahrhundert 
selten durchsetzen. Er scheiterte dabei nicht zuletzt an den mächtigen reli­
giösen Institutionen, von deren ritue1Jen Dienstleistungen er sich abhängig 
sah. Diese wiederum stellten ein altes buddhistisches Konzept geteilter 
Herrschaft bereit, mit dessen Hilfe die faktische Konkurrenzsituation zwi­
schen Hofadel, Kriegerfamllien sowie Klöstern und Schreinen zu einem 
dualen Herrschaftsmodell verldärt werden konnte, innerhalb dessen beide 
Seiten ihr Gesicht wahren konnten. Dem Staat wurde das Herrschaftsmo­
nopol über weltliche Dinge zugestanden, zugleich aber von religiöser Seite 

Dabei ist natürlich ru beachten, dass es im Sinne d r Systemtheorie keine direkten Einflüsse 
gibt, sondern nur „ReizungenM oder „Irritationen", die bestimmte Reaktionen auslö en. Es gibt kei­
ne Punkt-zu-Punkt-Beziehung z sehen den Elementen eines Systems und deneo eines anderen, 
sondern eben nur strukturelle Kopplungen. 
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das Monopol für alles Überweltliche beansprucht. Der Staat und dessen 
Zuständigkeitsbereich wurden also unmissverständlich als „säkular« mar­
kiert Aus buddhistischer Sicht war zwar das Weltliche dem überweltli­
chen k1ar untergeordnet, doch da man sich in der Welt befand, hatte man 
sich zunächst äußerlich in die Ordnung des Herrschers zu fügen und nicht 
in die Ordnung des Buddha, der man stattdessen im Herzen folgen soUte.39 

• Die im Mittelalter postulierte Interdependenz der Ordnung des Herrschers 
und der Ordnung des Buddha könnte unter Vorbehalt systemtheoretisch 
im Sinne einer strukturellen Kopplung zweier autopoietischer Systeme be­
schrieben werden. Das eine kann nicht ohne das andere existieren, aber 
damit ein System/ eine Ordnung gedeihen kann, muss es / sie sich frei und 
nach ihren eigenen Gesetzen entfalten können. Das entspricht weitgehend 
dem Selbstverständnis vieler moderner säkularer Staaten. In Japan konnte 
sich dieses zugegebenermaßen idealisierte Modell eine säkularen Staates, 
der die Religion zu seinem eigenen Besten fördert, ohne in ihre ureigens­
ten Belange einzugreifen, wohl nur deshaJb zumindest ideologisch be­
haupten, weil der Staat sich frühzeitig von der Legitimation durch den 
Buddhismus unabhängig gemacht und Souveränität nach chinesischem 
Vorbild beansprucht hat. 

Dass ab dem frühen l 7. Jahrhundert das buddhistische Konzept der dualen 
Herrschaft durch eine säkulare und eine religiöse Ordnungsmacht endgültig 
zugunsten einer absoluten weltlichen Herrschaft aufgegeben wurde, ist wohl 
vor aUem damit zu erklären, dass dieses Konzept die realen politischen Wider­
sprüche nicht mehr zu verdecken vermochte. Nach der Niederschlagung der 
widerständigen religiösen lnstitutionen im Zuge der Reichseinigung des spä­
ten 16. Jahrhunderts, wurde hierarchisch „durchreglert", der Buddhismus in 
das Staatssystem integriert und als überwachungsbehörde instrumentalisiert. 
Eine Autonomie bzw. ,,Autopoiesis" des Religionssystems wurde abgelehnt. 

39 Besonders deutlich hat diese Haltung Rennyo •:/IP { 1415-1499), der berühmte und politisch 
äußerst einflussreiche Führer der Gefolgschaft Honganji-Tempels, der späteren Jödo Shinshü, auf 
den Punkt gebracht: ,.Trage auf der tirn das Gesetz des Herrschers und tief im Herzen das Gesett 
des Buddha.• ( ~ }l: / \fÄ.::. 7 T 3. * ,'l'. J \ P3 ,..:.., .=. ~? I' 3 l- / 1't'P .::. '.!l; in: Rennyo Shönin go­
ichidaild kikiga.k.i i(jai..J:A. ~-ftt?,f,lj ; T83, Nr. 2669, S. 819b5-6). 
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Abstract 

In this artide the topic of this volume is approached from a historical perspec­
tive. Within the theoretical framework of Niklas Luhmann's systems theory 
that perceives religion and pohtics as two "autopoetic" social systems that are 
autonomous but structurally linked to each other I am tryi.ng to demonstrate 
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that in Japan a differentiation between religion and politics was realized sur­
prisingly early in history, approximate1y from the 9th century onwards. While 
the state as representative of the political system daimed absolute sovereignty 
over all worldly affairs and legitimized itself without any reference to Bud­
dhism, it accepted the autonomy of the religious system - dominated by Bud­
dhist institutions and discourses - to a certain degree. Buddhism on the other 
hand provided a conceptual frame for a dual rule of secular and religious pow­
ers by clearly distinguishing their respective spheres of responsibility. Tue reli­
gious power (the «order of the Buddha~ buppö) was responsible for all things 
and affairs classified as "extramundane" (shusseken; Skt. lokottara) while the 
secular or political power was responsible for everything regarded as "munda­
ne" (seken; Skt. laukika). The internal logic ofboth systems predetermined the 
ways they reacted to the external stimuli from their respective systern environ­
ments, dominated either by the religious or the political system. The disposi­
tions or interna] logics of both systems supported a functional differentiation 
of society and may be seen as one major reason for the rapid secularization of 
Japan. 
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